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bewahrt werden müssen, in der Suppe zu landen.
Auch der 2. Einwand betreffend des Vollzugs
internationaler Verträge durch die beteiligten
Einzelstaaten trifft zu. Allerdings ist dies, so-
lange keine allgemein anerkannte, internatio-
nale Exekutive besteht, bei allen
staatenübergreifenden Maßnahmen der Fall.
Organisationen wie INTERPOL und
EUROPOL leisten Unterstützung, aber die Zu-
griffe in den betreffenden Ländern bleiben An-
gelegenheit der nationalen Behörden. Dass
dies in Staaten mit etwas weniger ausgeprägter
Rechtssicherheit zu Problemen führt, ist leider
wahr. Trotzdem wird auf internationaler Ebene
so gut wie möglich versucht, durch Koopera-
tion und Unterstützung auch problematischen
Staaten bei der Einhaltung des Abkommens zu
helfen.

Die 3. und 4. kritische Anmerkung
betreffen beide die wissenschaftlichen Grund-
lagen der Schutzwürdigkeit in quantitativer
(Populationszahlen) und qualitativer (taxono-
mische Identifikation) Hinsicht. Wieder ist bei-
den Punkten zuzustimmen. Einschränkend
muss aber gesehen werden, dass die Erhebung
belastbarer Daten Spezialwissen und erhebli-
chen Zeit- und Geldaufwand bedeutet. Res-
sourcen also, die in manchen der relevanten
Staaten nicht aufgebracht werden oder werden
können. Auch hat zum Beispiel, eine mir per-
sönlich bekannte Schildkröte im Laufe ihres
(typischerweise langen) Lebens bereits drei
mal die Gattung gewechselt (für Ineressierte:
Pseudemys zu Chrysemys zu Trachemys). Ver-
mutlich ist es auch von geringer praktischer

Bedeutung zu welcher Subspezies z.B. eine
asiatische Kobra gehört, wenn sie schon bei
der ersten Sichtung unverzüglich im Schlan-
genwein landet. Populationszahlen, sogar
wenn sie richtig sind, geben möglicherweise
ein zu beruhigendes Bild (vergl. [3]). Mittel-
und besonders langfristig werden auch zu-
nächst weniger seltene Tiergruppen durch ex-
zessive Entnahme verschwinden (vergl. z.B.
die Haifischflossensuppe-Problematik), die re-
gelmäßige Hochstufung der Schutzwürdigkeit
vieler Arten ist eine Folge davon.. 

Ähnliche Probleme bestehen für die
Erfolgskontrolle von Schutzmaßnahmen. Die
Frage ob eine geschützte Population sich er-
holt, bedarf jahrelanger aufwändiger und
damit teurer wissenschaftlicher Begleitung.
Eine Leistung die viele ökonomisch schwache
Staaten nicht erbringen (können).

Eine Anlass-Gesetzgebung beim
Schutz mancher Gruppen – so der 5. genannte
Kritikpunkt – ist bei allen legistischen Maß-
nahmen kaum zu vermeiden. Auch die Auf-
nahme in internationale Schutzabkommen
resultiert letztlich aus lokalen Initiativen und
damit der Meinungsbildung von Interessens-
gruppen. Üblicherweise steht hier Naturschutz
gegen ökonomische Interessen, es können aber
noch viele andere regionale Motive wirken. Es
darf nicht vergessen werden, dass es sich bei
CITES um ein internationales Handelsüberein-
kommen handelt. Es steht – abgesehen von
einem gegebenenfalls bestehenden gewissen
Druck durch die internationale
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Die Sandboa (Eryx jaculus) ist nach dem WA-Abkom-
men im Anhang II gelistet, nach der EU Artenschutzver-
ordnung im Anhang A, der strengsten Schutzkategorie.

Das abgebildete Tier stammt aus dem Arda-Flusstal,
Ostrhodopen, Bulgarien

Gelistet als II (A), ist die Maurische Landschildkröte
(Testudo graeca) ein weiteres Beispiel dafür, dass nach
den EU-Richtlinien das WA-Abkommen noch strenger

ausgelegt wird. Das abgebildete Tier wurde im Mai 2015
auf Samos fotografiert.
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Meinung/Presse – jedem Nationalstaat frei,
seine natürlichen Ressourcen intern beliebig
auszubeuten. Dies betrifft natürlich auch den
Binnenhandel mit Nachzuchten für terraristi-
sche Zwecke. Letzterer kann durch viele ver-
schiedene nationale Bestimmungen beschränkt
sein (z.B. Gifttiere) aber eben nicht durch
CITES da diese Regeln nur den internationalen
Warenverkehr betreffen.  

In einem weiteren Punkt ist den Au-
toren des Artikels leider voll zuzustimmen:
„dass in Wahrheit der Lebensraumschwund als
Hauptursache für das Artensterben von wild-
lebenden Pflanzen- und Tierarten gelten muss“
ist unbestreitbar richtig. Ungeachtet des mo-
mentanen Schutzstatus, kann es von keinem
Wildtier „genug“ geben, um dessen uneinge-
schränkte Nutzung zu ermöglichen (einige Ar-
thropoden vielleicht ausgenommen). Der im
Artikel genannte Hustensaft aus Querzahn-
molchen wird ohnedies bald durch die zahlrei-
chen, nachweislich wirksamen Hustenmittel
ersetzt werden müssen, die nicht auf Amphi-
bienbasis erzeugt werden. Derzeit verwendet
ca. ein Drittel der Weltbevölkerung „traditio-
nelle asiatische Medizin“, auch bei uns mit
steigender Tendenz. Um das „Chi“ von Milli-
arden zu kräftigen, werden Tonnen von See-
pferdchen, die letzten Rhinozerosse, Tiger,

Pangolins etc., zu sinnlosen Zaubermittelchen
verarbeitet. In Zukunft werden wahrscheinlich
die Reste der naturnahen Biotope zur Nah-
rungsmittelproduktion verwendet werden
müssen, auch wenn wir, wie häufig propagiert,
auf Fleischprodukte verzichten und uns mit
Soja und Palmöl begnügen. Um auch noch die
12. oder 15. Milliarde an Menschen zu ernäh-
ren, wird das CITES-Abkommen vermutlich
seine Inhalte verlieren, da schlicht nichts
Schützenswertes mehr übrig bleibt. 

Vielleicht ist aber bis dahin ein un-
vollkommenes Regelwerk besser als keines.
Mich persönlich überrascht es angesichts der
häufig erkennbaren Entscheidungsschwäche
von multinationalen Organisationen, wie UNO
und EU, dass ein so umfangreiches Abkom-
men wie CITES überhaupt zu Stande gekom-
men ist und meist, wenn auch nicht fehlerfrei,
funktioniert. Dass gerade in Fragen des Arten-
schutzes ein gewisser internationaler Konsens
gefunden wurde und wird gibt zumindest An-
lass zur Hoffnung. Gerade die an Tier- und Ar-
tenschutz Interessierten sind aufgerufen an der
Verbesserung der zweifellos bestehenden
Mängel mitzuwirken.

Hans DITRICH
hans.ditrich@univie.ac.at
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Stopfpräparate von Monokelkobras (Naja kaothia) in der „Asservatenkammer“ des Naturhistorischen Museums Wien.
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als auch über Wasser. Besonderen Namen
machte er sich mit der Herstellung und Präsen-
tation von Filmen über die jeweiligen Amphi-
bien bzw. Reptilien des Jahres, die er – wenn
möglich – sowohl in Griechenland, als auch in
Österreich filmte. In guter Erinnerung bleiben
uns seine spektakulären Schilderungen über
das Filmen von Feuersalamandern mitten im
Winter   auf dem Bauch im Schnee liegend
oder von minutenlangen Sequenzen von Mee-
res- und Wasserschildkröten unter Wasser bei
kalten Wassertemperaturen. In stundenlanger
akribischer Bearbeitung entstanden dadurch
wichtige Filmdokumente, die das Leben der
dokumentierten Arten dem Laien, aber auch
dem Fachmann, näher brachten. Eric war sehr
daran interessiert, seine Filme einem mög-
lichst breiten Publikum bei vielen Fachtagun-
gen im In- und Ausland zu präsentieren. 

Seinen letzten Film über den Berg-
molch zeigte er noch am Molchlertag der
ÖGH im November 2019 und bei der Jahres-
tagung im Jänner 2020 wurden noch Pläne für
gemeinsame Aktivitäten auf der Peloponnes
im Sommer geschmiedet. Leider wird es dazu
nicht mehr kommen.

Eric Egerer wird uns als engagierter
fachlich versierter Kollege und Freund in bes-
ter Erinnerung bleiben. Mit seinen Filmen hat
er ein bleibendes Andenken hinterlassen.

Am 22.4.2020 erreichte uns die traurige und
sehr überraschende Nachricht, dass Eric
Egerer an einer heimtückischen Krebser-
krankung verstorben ist. Eric wurde am
29.10.1939 in Mödling geboren. Aus seiner
seit 1962 bestehende Ehe mit Heidi entstam-
men zwei Söhne und eine Tochter. 

Nach seinem Studium der Architek-
tur legte er die Ziviltechnikerprüfung ab und
leitete von 1968 bis 2004 ein Architekturbüro
in Mödling, außerdem unterrichtete er von
1968 bis 2000 Baukonstruktionslehre an der
Höheren Technischen Lehranstalt in Mödling.
Eric war viele Jahre im Umweltschutz aktiv (z.
B. Ennsnahe Trasse, Freizeitpark in Ebreichs-
dorf), etwa als Vorstandsmitglied des Forums
Wissenschaft & Umwelt. Neben seinem
Hauptwohnsitz in Hinterbrühl im Wienerwald
erwarb er im Jahr 2000 ein Haus in Kardamili
auf der Peloponnes in Griechenland.

Seit etwa 15 Jahren war Eric aktiv in
der Österreichischen Gesellschaft für Herpe-
tologie engagiert. Mehrere ÖGH-Kollegen und
Freunde besuchten ihn in seiner Wahlheimat
auf der Manihalbinsel in Griechenland. Dabei
präsentierte er sich als profunder Naturkenner
und als fantastischer Gastgeber. In seinen na-
turnah gestalteten Gärten konnte eine unglaub-
liche Artenvielfalt beobachtet werden. Neben
dem Apnoetauchen galt seine große Leiden-
schaft dem Filmen. Eric konnte seine vielen
Interessen perfekt kombinieren, indem er her-
petologische Naturfilme drehte, sowohl unter Thomas BADER

Thomas_bader@inode.at

Gerhard EGRETZBERGER
Egretzberger.gerhard@aon.at

Johannes HILL
Johannes.hill@herpetofauna.at
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Eric Egerer 2006, Peloponnes


